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Betrifft 
Bundesgesetz, mit dem das Gelegenheitsverkehrsgesetz-Gesetz 1996 geändert wird 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Der Unabhängige Verwaltungssenat im Land NÖ ist durch den vorliegenden Entwurf als 

Strafberufungsbehörde und Berufungsbehörde in Verwaltungsverfahren betroffen.  

 

Zur Klarstellung für die Vollziehung wird angeregt, in § 5 Abs. 1 die Wortfolge „Die §§ 87 

bis 91 GewO 1994 bleiben hievon unberührt“ durch die Wortfolge „Die §§ 87 bis 91 GewO 

1994 sind sinngemäß anzuwenden“ zu ersetzen.  
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Weiters wird angeregt, in den Verwaltungsstrafbestimmungen des § 15 den Rahmen für 

die Geldstrafen entsprechende Rahmen für die bei jeder Bestrafung im 

Verwaltungsstrafverfahren festzusetzende Ersatzfreiheitsstrafe vorzusehen. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

Unabhängiger Verwaltungssenat 

im Land Niederösterreich 

Dr. B o d e n  

Präsident 
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